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1.2 Nach den §§ 2 und 3 des Partizipations- und Integra-
tionsgesetzes für Baden-Württemberg soll eine 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens über soziale und ethni-
sche Grenzen hinweg verwirklicht und auf diese 
Weise das friedliche Zusammenleben von Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturen sowie der Zusam-
menhalt der Gesellschaft gesichert werden. Integra-
tion ist ein andauernder, gesamtgesellschaftlicher 
Prozess, dessen Gelingen von der Mitwirkung aller 
Menschen abhängt. 

1.3 Die Zuwendungen werden nach den §§ 23 und 44 
der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württem-
berg (LHO) sowie den hierzu erlassenen Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für 
Finanzen zur Landeshaushaltsordnung für Baden-
Württemberg (VV-LHO) und nach Maßgabe dieser 
Verwaltungsvorschrift gewährt. Die Zuwendungen 
werden ohne Rechtspflicht im Rahmen der Haus-
haltsermächtigungen nach pflichtgemäßem Ermes-
sen bewilligt. Für die Aufhebung der Zuwendungs-
bescheide und Erstattung finden die Vorschriften des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG), 
insbesondere die §§ 48, 49 und 49a LVwVfG An-
wendung. 

2 Zweck der Zuwendung

2.1 Zweck der Zuwendung ist die Durchführung des In-
tegrationsmanagements in der kommunalen An-
schlussunterbringung und damit die Umsetzung des 
Kernelementes des Paktes für Integration zwischen 
dem Land Baden-Württemberg und den Kommuna-
len Landesverbänden. 

2.2 Mit der Förderung wird eine flächendeckende so-
ziale Beratung von Geflüchteten ermöglicht. Die 
 Integrationsmanagerinnen und Integrationsmanager 
unterstützen durch ein zielorientiertes Case-Ma-
nagement anhand eines Integrationsplans den indivi-
duellen Integrationsprozess von Geflüchteten in der 
Anschlussunterbringung und wirken insbesondere 
auf eine Stärkung ihrer Selbständigkeit hin. Die Ge-
flüchteten sollen in die Lage versetzt werden, vor-
handene Angebote der Integration sowie Strukturen 
der Regeldienste für ihre gesellschaftliche Teilhabe 
selbständig zu nutzen. 

2.3 Im Zuge des Case-Management-Ansatzes werden 
die im Einzelfall vorhandenen Unterstützungsmög-
lichkeiten in koordinierter Weise zugänglich ge-
macht. Es ist daher Aufgabe von Integrationsmana-
gerinnen und Integrationsmanagern, die in Betracht 
kommenden verschiedenen Unterstützungsmöglich-
keiten zu planen und an andere Träger beziehungs-
weise Regeldienste zu vermitteln. Soweit die Be-
lange von Menschen mit Behinderungen betroffen 
sind, sind die Vorschriften des Landes-Behinderten-
gleichstellungsgesetzes BW zu beachten.

Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums 
über die Erstattung der durch die 

 unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter 
Menschen entstandenen Fahrgeldausfälle

Vom 30. Mai 2023 – Az.: 32-5117.2/0008 –

1. Auf Grund von

 –  § 231 Absatz 4 Satz 1 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2560, 2590) geändert worden 
ist, und

 –  § 1 der Verordnung der Landesregierung über Zustän-
digkeiten nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch 
im Bereich der unentgeltlichen Beförderung schwerbe-
hinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr 
vom 1. Oktober 2013 (GBl. S. 289)

 wird bekannt gemacht:

 Den Unternehmerinnen und Unternehmern, die öffentli-
chen Personenverkehr betreiben, werden für die Zeit 

 vom 1. Januar 2020 bis  
31. Dezember 2020 2,59 Prozent,

 vom 1. Januar 2021 bis  
31. Dezember 2021 2,56 Prozent,

 vom 1. Januar 2022 bis  
31. Dezember 2022 2,44 Prozent

 der von ihnen nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im 
Nahverkehr erstattet.

2. Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung in Kraft und am 30. Juni 2024 außer Kraft.

GABl. S. 272

Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums 
zur Förderung des Integrationsmanagements 

in BadenWürttemberg  
(VwV Integrationsmanagement 2023)

Vom 6. Juni 2023 – Az.: SM41-5913-30/25 – 

1 Zuwendungsziel, Rechtsgrundlagen
1.1 Ziel der Zuwendung ist es, die baden-württembergi-

schen Kommunen bei der Aufgabe der Integration 
von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung zu 
unterstützen. Entlang des Paktes für Integration zwi-
schen dem Land Baden-Württemberg und den kom-
munalen Landesverbänden soll Geflüchteten durch 
eine gezielte und am Einzelfall ausgerichtete Bera-
tung durch Integrationsmanagerinnen und Integrati-
onsmanager vor Ort eine frühzeitige und nachhaltige 
Orientierung und Teilhabe ermöglicht werden. Der 
individuelle Integrationsprozess soll dadurch geför-
dert werden.

M I N I S T E R I U M  F Ü R  S O Z I A L E S ,  G E S U N D H E I T  U N D  I N T E G R A T I O N
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folgenden Studienfächer zuzuordnen: Soziale Ar-
beit, Internationale Soziale Arbeit, (Angewandte) 
Psychologie, Sozialpädagogik, Migrationspädago-
gik, Pädagogik.

4.1.1.2 Bei entsprechender persönlicher Eignung können 
auch Personen mit mindestens mittlerem Bildungs-
abschluss, einschlägigem Erfahrungswissen (nach-
gewiesen etwa durch langwährendes Engagement 
für Geflüchtete oder mehrjährige einschlägige Be-
rufserfahrung) sowie möglichst mit Kenntnissen  
der vor Ort bestehenden Strukturen und Regelsys-
teme beschäftigt werden. Diese müssen jedoch zu-
sätzlich eine geeignete Nachqualifizierung (siehe 
Nummer 4.1.2) im Bereich des Integrationsmanage-
ments absolvieren.

4.1.1.3 Integrationsmanagerinnen und Integrationsmanager, 
die unter den Voraussetzungen nach Nummer 4.2.2 
Satz 1 Buchstabe b oder c in Verbindung mit Num-
mer 4.2.3.3 der VwV Integrationsmanagement vom 
11. Dezember 2017 (GABl. S. 711), die zuletzt durch 
Verwaltungsvorschrift vom 26. Januar 2022 (GABl. 
S. 53) geändert worden ist (VwV Integrations-
management 2017), eingestellt wurden, können 
ohne Nachqualifizierungsmaßnahmen nach Num-
mer 4.1.2 weiterbeschäftigt werden. 

4.1.1.4 Bei ausländischen Qualifikationen ist die Gleich-
wertigkeit durch die einschlägigen Verfahren 
(Gleichwertigkeitsprüfung, Zeugnisbewertung oder 
Feststellung der Berechtigung zur Führung der 
 Berufsbezeichnung) dem Zuwendungsempfänger 
nachzuweisen. Dieser hat den erfolgten Nachweis 
der Bewilligungsstelle im Rahmen des Verwen-
dungsnachweises zu bestätigen.

4.1.2 Nachqualifizierung 

4.1.2.1 Die Nachqualifizierung von Personen mit der Qua-
lifikation nach Nummer 4.1.1.1 Satz 2 oder Num-
mer 4.1.1.2 muss mehrtägige Schulungen umfassen 
und folgende Themen behandeln: 

 a)  asyl- und ausländerrechtliche Grundlagen,

 b)  Maßnahmen und Angebote der Regeldienste,

 c)  Arbeitsmarktintegration,

 d)  Angebote der Anerkennungsberatung für im 
Ausland erworbene Abschlüsse,

 e)  Integration in Schule, Kindertageseinrichtungen 
und Angebote der Jugendhilfe,

 f)  Angebote zum Spracherwerb,

 g)  Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen,

 h)  Grundlagen der Beratungsarbeit und des Case-
Managements,

 i)  interkulturelle Kompetenzen beziehungsweise 
Vielfaltskompetenz. 

4.1.2.2 Die Nachqualifizierung muss innerhalb von drei 
Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit begonnen 
und soll möglichst innerhalb eines Jahres nach 
 Aufnahme der Tätigkeit abgeschlossen werden. Bei 
einer Weitergabe der Zuwendung sind die Zuwen-
dungsempfänger verpflichtet, sich den Nachweis 

3 Zuwendungsempfänger
3.1 Zuwendungsempfänger sind die 44 Stadt- und Land-

kreise in Baden-Württemberg. 

3.2 Die Zuwendungsempfänger können die Aufgaben-
erledigung des Integrationsmanagements und damit 
die Zuwendungen zu diesem Zweck unter Beach-
tung von VV Nummer 12 zu § 44 LHO ganz oder 
teilweise an kreisangehörige Städte und Gemeinden, 
kommunale Zusammenschlüsse (Verbünde) und an 
Träger der freien Wohlfahrtspflege weitergeben. In-
nerhalb des Verbundes kann die Zuwendung an die 
Verbundsmitglieder als Letztempfänger weitergege-
ben werden. Eine Weitergabe der Mittel durch Städte 
und Gemeinden oder Verbünde an Träger der freien 
Wohlfahrtspflege als Letztempfänger ist möglich. 
Die Weitergabe der Zuwendung an weitere Empfän-
ger ist ausgeschlossen. Bei Weitergabe der Zuwen-
dung an kreisangehörige Städte und Gemeinden so-
wie Verbünde muss die Mittelverteilung entlang der 
Zuweisungszahlen in die Anschlussunterbringung 
erfolgen. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem auf 
Ebene der Kommunalen Landesverbände geeinten 
Verfahren.

3.3 Die Zuwendungsempfänger müssen dafür Sorge 
 tragen, dass die sich aus dieser Verwaltungsvor-
schrift ergebenden Pflichten vom Letztempfänger 
ordnungsgemäß und vollumfänglich erfüllt werden. 

3.4 Die Durchführung des Integrationsmanagements 
setzt die fortwährende Beschäftigung einer Integra-
tionsmanagerin oder eines Integrationsmanagers im 
Förderzeitraum mit einem Stellenumfang von min-
destens 50 Prozent eines Vollzeitäquivalentes (0,5 
VZÄ) aus Fördermitteln des Landes oder durch Auf-
stockung mit Eigenmitteln der Kommune voraus. 
Bei einer unvermeidbaren und vorübergehenden 
Unterbrechung kann mit Zustimmung der Bewilli-
gungsstelle von der Voraussetzung der fortwähren-
den Beschäftigung abgewichen werden. Die hierfür 
notwendige Begründung gegenüber der Bewilli-
gungsstelle ist vom Zuwendungsempfänger unver-
züglich vorzulegen.

3.5 Jede Kommune kann nur Teil eines einzigen Ver-
bundes sein. Die Entscheidung über die Beteiligung 
an einem Verbund ist für den gesamten Bewilli-
gungszeitraum verbindlich.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 I n t e g r a t i o n s m a n a g e m e n t

4.1.1 Qualifikationsanforderungen

4.1.1.1 Die Integrationsmanagerinnen und Integrationsma-
nager sollen über ein abgeschlossenes Studium an 
einer deutschen Hochschule (ab dem akademischen 
Grad des Bachelors) oder einen vergleichbaren Ab-
schluss an einer ausländischen Hochschule verfü-
gen. Erfolgte der Hochschulabschluss nicht in einem 
dem Sozialwesen zuzuordnenden Fach, muss eine 
geeignete Nachqualifizierung (siehe Nummer 4.1.2) 
im Bereich des Integrationsmanagements absolviert 
werden. Dem Sozialwesen sind insbesondere die 
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datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
sowie Formulierung konkreter Integrationsziele 
(Case-Management-Ansatz) in einem Integra-
tionsplan nach Nummer 4.1.6 spätestens im Rah-
men des zweiten Beratungsgesprächs,

 g)  Auswertung und Überprüfung sowie Fortschrei-
bung der individuellen Integrationspläne (siehe 
Nummer 4.1.6) in regelmäßigen Gesprächen und 
Hinwirken auf eine konsequente Umsetzung der 
geplanten Integrationsschritte.

4.1.5 Beratungszeitraum

 Die Integrationsmanagerinnen und Integrationsma-
nager beraten die Geflüchteten jeweils über einen 
Zeitraum von maximal drei Jahren nach dem ersten 
Beratungsgespräch. In begründeten Einzelfällen, 
insbesondere bei Analphabetismus, nachgewiesenen 
psychischen Erkrankungen, chronischen Erkrankun-
gen und Behinderungen sowie Multiproblemlagen, 
die sich durch eine Häufung von sozialen, psychi-
schen, medizinischen beziehungsweise ökonomi-
schen Problemen auszeichnen, kann der Beratungs-
zeitraum um bis zu einem weiteren Jahr verlängert 
werden.

4.1.6 Integrationsplan

4.1.6.1 Der Integrationsplan dient der gezielten, indivi-
duellen und in der Regel mehrmaligen Beratung und 
dokumentiert einzelne Schritte im Integrationspro-
zess sowie Vereinbarungen. Beim Umgang mit dem 
Integrationsplan sind die einschlägigen Bestimmun-
gen zum Schutz personenbezogener Daten, insbe-
sondere der Verordnung (EU) 2016/679 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4. 5. 2016, S. 1, zuletzt ber. ABl. L 74 vom 4. 3. 2021, 
S. 35) in der jeweils geltenden Fassung und des Lan-
desdatenschutzgesetzes, zu beachten (unter anderem 
Speicherung, Nutzung, [fristgerechte] Löschung, 
technisch-organisatorische Maßnahmen, Verzeich-
nis von Verarbeitungstätigkeiten). 

4.1.6.2 Der Integrationsplan ist eine strukturierte Erhebung 
und Dokumentation, die folgende Mindestinhalte 
 erfassen muss: 

 a)  Persönliche Angaben,

 b)  Sprachkompetenz,

 c)  Bildung und Ausbildung,

 d)  Arbeitssituation,

 e)  Wohnsituation,

 f)  Beschreibung der einzelnen Schritte im Integra-
tionsprozess sowie der konkret zu erreichenden 
Ziele und deren Erfüllung und

 g)  Beginn, Verlaufsstand und Beendigung des Inte-
grationsplans. 

 Die Daten nach Satz 1 werden ausschließlich für die 
unter den Nummern 4.1.4 bis 4.1.6.3 genannten 

über den Abschluss der Nachqualifizierung vorlegen 
zu lassen. Diese haben den erfolgten Nachweis der 
Bewilligungsstelle im Rahmen des Verwendungs-
nachweises zu bestätigen. Kann der Nachweis der 
erfolgten Nachqualifizierung nicht innerhalb des 
Bewilligungszeitraums erfolgen, ist die erfolgte 
Nachqualifizierung im Verwendungsnachweis des 
darauffolgenden Bewilligungszeitraums der Bewil-
ligungsstelle zu bestätigen.

4.1.2.3 Zur Nachqualifizierung können geeignete Angebote 
von Fortbildungsträgern (zum Beispiel der Liga der 
freien Wohlfahrtspflege, der Kirchen oder kommu-
naler Fortbildungseinrichtungen) genutzt werden.

4.1.3 Fortbildung

 Die Zuwendungsempfänger bieten Fortbildungen 
zur Stärkung der fachlichen Kompetenz der Integra-
tionsmanagerinnen und Integrationsmanager an. 
Entsprechendes gilt im Falle der Weitergabe der Zu-
wendung für den Letztempfänger. Neben Fortbil-
dungen zur Vertiefung der unter Nummer 4.1.2.1 
genannten Themen aus dem Beratungsfeld des Inte-
grationsmanagements sind unter anderem Fortbil-
dungen zur psychosozialen Unterstützung von Ge-
flüchteten und zum Umgang mit herausfordernden 
Beratungssituationen anzubieten. Den Integrations-
managerinnen und Integrationsmanagern muss min-
destens einmal jährlich eine entsprechende Fortbil-
dung angeboten werden. Dies ist der Bewilligungs-
stelle im Rahmen des Verwendungsnachweises zu 
bestätigen.

4.1.4 Aufgaben des Integrationsmanagements

 Die Integrationsmanagerinnen und Integrationsma-
nager müssen im Förderzeitraum folgende Aufgaben 
wahrnehmen: 

 a)  Ermittlung der Bedarfe der zu beratenden Ge-
flüchteten im Rahmen eines Erstberatungsge-
sprächs,

 b)  an der einzelnen Person ausgerichtete niedrig-
schwellige, kultur- und diversitätssensible sozi-
ale Beratung zu allen Fragen des alltäglichen Le-
bens einschließlich der Perspektiven in Baden-
Württemberg, mit dem Ziel des selbständigen 
Zurechtfindens in den gesellschaftlichen Struktu-
ren,

 c)  Information über spezielle Beratungs- und Integ-
rationsangebote vor Ort sowie gegebenenfalls 
Weiterleitung an die Regeldienste,

 d)  Information und Heranführung der Geflüchteten 
an bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche 
Strukturen und Vereine sowie Befähigung zur 
Partizipation,

 e)  Netzwerkarbeit im Sinne der aktiven Kontakt-
pflege, der Vernetzung, des Informationsaustau-
sches, insbesondere mit weiteren am Integrations-
prozess beteiligten Akteurinnen und Akteuren,

 f)  Erfassung der personenspezifischen Daten der 
oder des beratenen Geflüchteten auf Grundlage 
einer wirksamen (freiwilligen und informierten) 
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4.3 T ä t i g k e i t s a u s s c h l u s s  e i n s c h l ä g i g 
 v o r b e l a s t e t e r  P e r s o n e n

 Die Zuwendungsempfänger prüfen im Hinblick auf 
die Förderung nach dieser Regelung in geeigneter 
Weise, ob die in ihrer Verantwortung tätigen Integra-
tionsmanagerinnen und Integrationsmanager sowie 
das Personal der koordinierenden Stellen unter an-
derem mit rechts- oder linksextremen, ausländer-
feindlichen oder islamistischen Verhaltensweisen 
oder entsprechenden Straftaten in Erscheinung ge-
treten sind. 

5 Art und Umfang der Zuwendung 

5.1 Die Zuwendung wird als Projektförderung in Form 
eines Zuschusses und im Wege der Festbetragsfinan-
zierung gewährt. 

5.2 Zum 1. Januar eines jeden Kalenderjahres (erstmals 
zum 1. Januar 2025) wird jedem Stadt- und Land-
kreis als Grundlage für seine Planungen ein Höchst-
betrag für die Förderung des Integrationsmanage-
ments (Planungsrahmen) zur Verfügung gestellt. Der 
Planungsrahmen wird mit dem Vorbehalt der hierfür 
notwendigen Haushaltsermächtigungen sowie der 
zu ergehenden Zuwendungsbescheide im ersten 
Quartal des Vorjahres bekanntgegeben.

5.3 Der Planungsrahmen wird entsprechend der Zutei-
lungsquote nach § 1 in Verbindung mit § 3 der Ver-
ordnung des Justizministeriums über die Durchfüh-
rung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 8. Ja-
nuar 2014 (GBl. S. 59), die zuletzt durch Artikel 64 
der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 
S. 1, 9) geändert worden ist, berechnet, beträgt 
 jedoch mindestens 180 000 Euro. Obergrenze für 
alle Zuwendungsempfänger ist der zur Verfügung 
stehende Gesamtplanungsrahmen im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Maßgeb-
lich sind die Zuteilungsquoten der letzten drei Jahre 
vor Bekanntgabe des Planungsrahmens nach Num-
mer 5.2 Satz 2. 

5.4 Den Zuwendungsempfängern steht es frei, über den 
Planungsrahmen hinaus mit Eigenmitteln weitere 
Personalstellen oder Personalstellenanteile zu finan-
zieren.

5.5 Zuwendungsfähig sind die Personal- sowie Fort-
bildungskosten der Integrationsmanagerinnen und 
Integrationsmanager. Auch Teilzeitstellen sind zu-
wendungsfähig, wenn ein Beschäftigungsumfang  
im Integrationsmanagement von mindestens 0,25 
VZÄ erreicht wird. Geringfügige Beschäftigungen 
(»Minijobs«) sind nicht förderfähig.

5.6 Für die koordinierenden Stellen sind ausschließlich 
Personalkosten in Höhe von maximal 40 000 Euro 
pro Kreis für einen Förderzeitraum von jeweils 
zwölf Monaten zuwendungsfähig. Die Stelle ist mit 
einem Stellenumfang von mindestens 0,5 VZÄ zu 
besetzen. Die Stelle ist nicht teilbar. Soweit an  einem 
Tag keine Personalkosten anfallen, verringert sich 
die Zuwendung anteilig.

Zwecke verarbeitet. Eine Verarbeitung der Daten zu 
anderen Zwecken, insbesondere eine nicht zweck-
entsprechende Weitergabe an Behörden und andere 
Träger, ist nicht zulässig. 

4.1.6.3 Integrationspläne, die bereits vor Inkrafttreten dieser 
Verwaltungsvorschrift verfasst worden sind, können 
bis zum Ende des jeweiligen Beratungszeitraums 
nach Nummer 4.1.5 weiterhin genutzt werden. Feh-
lende Inhalte nach Nummer 4.1.6.2 sind zu ergän-
zen. 

4.2 K o o r d i n i e r e n d e  S t e l l e n

 Die Stadt- und Landkreise müssen spätestens zum  
1. Januar 2025 jeweils eine koordinierende Stelle für 
die landeseinheitliche Koordinierung des Integrati-
onsmanagements auf Ebene der Kreisverwaltung 
einrichten und besetzen. Das Personal der koordi-
nierenden Stelle muss über ein abgeschlossenes Stu-
dium an einer deutschen Hochschule (ab dem akade-
mischen Grad des Bachelors) oder über einen ver-
gleichbaren Abschluss an einer ausländischen Hoch-
schule verfügen. Bei ausländischen Qualifikationen 
ist die Gleichwertigkeit durch die einschlägigen 
Verfahren (Gleichwertigkeitsprüfung, Zeugnisbe-
wertung oder Feststellung der Berechtigung zur 
Führung der Berufsbezeichnung) der Bewilligungs-
stelle zu bestätigen. Die koordinierenden Stellen 
müssen im Förderzeitraum folgende Aufgaben 
wahrnehmen:

 a)  zentrale Steuerung des Integrationsmanagements 
im Kreis (Prozessbegleitung und Entwicklung),

 b)  zentrale Steuerung von Fortbildungsangeboten 
für Integrationsmanagerinnen und Integrations-
manager,

 c)  Information der kommunalen Verwaltungsspitze 
zur Entwicklung des Integrationsmanagements 
sowie zu im Rahmen des Integrationsmanage-
ments aufgetretenen zusätzlichen Bedarfen,

 d)  aktive Vernetzung der für die Ausübung des Inte-
grationsmanagements relevanten Akteurinnen 
und Akteure, gegebenenfalls Abschluss von Ko-
operationsvereinbarungen,

 e)  Organisation und Durchführung von Vernet-
zungsveranstaltungen auf Kreisebene (mindes-
tens viermal jährlich),

 f)  Teilnahme an Sitzungen des strategischen Steue-
rungsgremiums zum Integrationsmanagement auf 
Landesebene,

 g)  Zusammenführen von Daten zum Integrations-
management im Kreis (insbesondere Kennzahlen 
und gegebenenfalls Evaluation),

 h)  Ansprechpartner für das Land, die Bewilligungs-
stelle, die Integrationsmanagerinnen und Inte-
grationsmanager, die kreisangehörigen Städte, 
Gemeinden und Verbünde sowie die Träger der 
freien Wohlfahrtspflege,

 i)  Bedarfsabstimmung mit kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden.
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folgskriterien zur Wirksamkeit der Maßnahme) ent-
halten. Die Daten werden ausgewertet und können 
veröffentlicht werden. Bei einer Weitergabe der 
 Zuwendung sind die Zuwendungsempfänger ver-
pflichtet, sich einen Nachweis der Beschäftigung 
der Integrationsmanagerinnen und Integrationsma-
nager vorlegen zu lassen. Der Zuwendungsempfän-
ger hat den erfolgten Nachweis der Bewilligungs-
stelle im Rahmen des Verwendungsnachweises zu 
bestätigen.

8.3 Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in Abwei-
chung von Nummer 1.4 ANBest-K nach Prüfung des 
Verwendungsnachweises auf der Grundlage der 
nachgewiesenen Ausgaben.

9 Übergangsvorschrift

9.1 F ö r d e r u n g  d e s  I n t e g r a t i o n s -
m a n a g e m e n t s

9.1.1 Städte, Gemeinden und Landkreise sowie Verbünde 
in Baden-Württemberg, die eine Förderung nach 
Nummer 9 der VwV Integrationsmanagement 2017 
erhalten haben, können eine weitere Förderung in 
gleichbleibendem Stellenumfang bis zum 31. De-
zember 2024 (Übergangszeitraum) beantragen. 
 Diesen Zuwendungsempfängern steht es frei, mit 
Eigenmitteln weitere Personalstellen oder Personal-
stellenanteile zu finanzieren. Bei anteilig geförder-
ten Stellen beziehungsweise Stellenanteilen nach 
Nummer 7.1.6 Satz 1 oder Nummer 7.2.4 Satz 4 der 
VwV Integrationsmanagement 2017 erfolgt die För-
derung entsprechend der bisherigen Fördersumme. 

9.1.2 Die Zuwendungsempfänger nach Nummer 9.1.1 
können die Aufgabenerledigung des Integrationsma-
nagements im Übergangszeitraum an Dritte (insbe-
sondere an Träger der freien Wohlfahrtspflege) ganz 
oder teilweise übertragen und damit die Zuwen-
dungen für diesen Zweck unter Beachtung von  
VV Nummer 12 zu § 44 LHO in entsprechendem 
Umfang an diese weitergeben. In einem solchen  
Fall müssen die Zuwendungsempfänger nach Num-
mer 9.1.1 dafür Sorge tragen, dass die sich aus die-
ser Verwaltungsvorschrift ergebenden Pflichten vom 
Letztempfänger ordnungsgemäß und vollumfäng-
lich erfüllt werden.

9.1.3 Die Zuwendung wird als Projektförderung in Form 
eines Zuschusses und im Wege der Festbetragsfinan-
zierung gewährt. 

9.1.4 Zuwendungsfähig sind die Personal- und Fort-
bildungskosten der Integrationsmanagerinnen und 
Integrationsmanager. Der Zuschuss beträgt im Über-
gangszeitraum pro Stelle (VZÄ) und Jahr 

 a)  bei Personen, die im Zeitpunkt ihrer Einstellung 
über eine Qualifikation nach Nummer 4.2.2  
Satz 1 Buchstabe a oder b der VwV Integrations-
management 2017 verfügt haben und bei neu ein-
gestellten Personen mit einer Qualifikation nach 
Nummer 4.1.1.1 dieser Verwaltungsvorschrift 
höchstens 60 000 Euro und

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, die im 
Verwendungsnachweis nach Nummer 8 anzugeben-
den Kennzahlen in aggregierter Form an die Bewil-
ligungsstelle zu übersenden. Zu diesem Zweck müs-
sen die Zuwendungsempfänger sicherstellen, dass 
die Kennzahlen für den gesamten Bewilligungszeit-
raum (Nummer 7.3) anhand des vom Sozialministe-
rium auf der Internetseite des Regierungspräsidiums 
Stuttgart (zu erreichen über www.pik-bw.de) zur 
Verfügung gestellten landeseinheitlichen Musters 
erhoben und an die koordinierende Stelle im Kreis 
zur Aggregierung übersendet werden. Die Nicht-Er-
hebung oder die fehlende Übermittlung der Kenn-
zahlen kann zur (Teil-)Rückforderung der Förder-
summe führen. 

6.2 Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, alle an 
der Maßnahme beteiligten Personen sowie bei Ver-
öffentlichungen, Veranstaltungen und sonstiger Öf-
fentlichkeitsarbeit in geeigneter Weise darauf hinzu-
weisen, dass die Maßnahme durch das Sozialminis-
terium aus Mitteln des Landes finanziert wird, die 
der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat.

7 Verfahren 

7.1 Bewilligungsstelle ist das Regierungspräsidium 
Stuttgart. Die Zuwendungen werden durch schriftli-
chen oder elektronischen Bescheid des Regierungs-
präsidiums Stuttgart bewilligt beziehungsweise ab-
gelehnt. 

7.2 Anträge sind unter Verwendung des veröffentlichten 
Antragsformulars bei der Bewilligungsstelle in 
schriftlicher oder elektronischer Form einzureichen. 
Der Antragszeitraum wird durch einen Aufruf per  
E-Mail an die Verwaltungen der Stadt- und Land-
kreise bekanntgegeben. Die entsprechenden An-
tragsformulare sowie nähere Informationen über den 
Ablauf des Verfahrens werden auf der Internetseite 
des Regierungspräsidiums Stuttgart (www.pik- 
bw.de) veröffentlicht.

7.3 Der Bewilligungszeitraum (Förderjahr) entspricht 
dem Kalenderjahr und endet jeweils zum 31. De-
zember. 

7.4 Die VV Nummern 3.2.1 und 13.3 zu § 44 LHO sind 
nicht anzuwenden.

8 Verwendungsnachweis und Auszahlung  
der Zuwendung

8.1 Abweichend von Nummer 7.1 der Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektför-
derung an kommunale Körperschaften (ANBest-K) 
ist die Verwendung der Zuwendung der Bewilli-
gungsstelle anhand eines von ihr zur Verfügung ge-
stellten Verwendungsnachweisformulars spätestens 
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Ablauf 
des Bewilligungszeitraums nachzuweisen. 

8.2 Der Verwendungsnachweis muss einen zahlenmäßi-
gen Nachweis sowie einen Sachbericht über die 
 geleistete Arbeit mit Kennzahlen (einschließlich Er-
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9.1.9 Kennzahlenerhebung

 In Abweichung von den Nummern 6.2 und 6.3 der 
VwV Integrationsmanagement 2017 erfolgt die 
Kennzahlenerhebung im Zeitraum vom 1. Januar 
2023 bis zum 31. Dezember 2024, unabhängig von 
der bisherigen Förderdauer, wie folgt: 

 Die Zuwendungsempfänger nach Nummer 9.1.1 
sind verpflichtet, die von ihnen selbst sowie durch 
die Integrationsmanagerinnen und Integrationsma-
nager erhobenen Kennzahlen ab dem 1. Januar 2023 
mittels des vom Sozialministerium auf der Internet-
seite des Regierungspräsidiums Stuttgart (zu errei-
chen über www.pik-bw.de) zur Verfügung gestellten 
neuen landeseinheitlichen Musters jeweils bis zum 
31. Januar für das vorangegangene Kalenderjahr an 
die Bewilligungsstelle (erstmals bis zum 31. Januar 
2024) zu übermitteln. Stichtag der Erhebung ist der 
31. Dezember des jeweils vorangegangenen Jahres. 
Die Nicht-Erhebung oder die fehlende Übermittlung 
der Kennzahlen kann zur (Teil-)Rückforderung der 
Fördersumme führen.

9.2 F ö r d e r u n g  d e r  k o o r d i n i e r e n d e n  S t e l l e n

 Die 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württem-
berg sollen im Zuge der Umstellung von einer stel-
lengebundenen Förderung hin zu einer Förderung 
über einen Planungsrahmen im Übergangszeitraum 
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024 koordi-
nierende Stellen nach Maßgabe der Nummern 4.2, 
4.3, und 5.6 einrichten und eine entsprechende För-
derung beantragen.

9.3 A n t r a g s v e r f a h r e n

9.3.1 Anträge sind beim Regierungspräsidium Stuttgart 
unter Verwendung des auf der Internetseite www.
pik-bw.de veröffentlichten oder per E-Mail über-
sandten Antragsformulars in Schriftform zu stellen 
und ausschließlich per E-Mail als Datei mit einge-
scannter Unterschrift bis spätestens zum 14. August 
2023 zu übersenden. Kreisangehörige Städte und 
Gemeinden informieren das jeweils für sie zustän-
dige Landratsamt über die Antragstellung nach 
Nummer 9. Später eingehende Anträge werden nicht 
berücksichtigt.

9.3.2 Die Zuwendungen werden durch schriftlichen oder 
elektronischen Bescheid des Regierungspräsidiums 
Stuttgart bewilligt beziehungsweise abgelehnt. Nä-
here Informationen über den Ablauf des Verfahrens 
sind auf der Internetseite des Regierungspräsidiums 
Stuttgart (www.pik-bw.de) veröffentlicht.

10 Inkrafttreten, Geltungsdauer
 Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 

1. Januar 2023 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des  
31. Dezember 2029 außer Kraft.
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 b)  bei Personen, die im Zeitpunkt ihrer Einstellung 
über eine Qualifikation nach Nummer 4.2.2 Satz 
1 Buchstabe c der VwV Integrationsmanagement 
2017 verfügt haben und bei neu eingestellten 
Personen mit einer Qualifikation nach Nummer 
4.1.1.2 dieser Verwaltungsvorschrift höchstens 
47 000 Euro.

 Soweit an einem Tag keine Personalkosten anfallen, 
verringert sich die Zuwendung anteilig.

9.1.5 Die Stelle einer Integrationsmanagerin oder eines 
Integrationsmanagers mit einer bisherigen Zuord-
nung zur Qualifikationsstufe nach Nummer 4.2.2 
Satz 1 Buchstabe c der VwV Integrationsmanage-
ment 2017 (Fördersatz von bis zu 47 000 Euro) oder 
einer Qualifikation nach Nummer 4.1.1.2 dieser 
 Verwaltungsvorschrift kann mit einer Person nach-
besetzt werden, die eine Qualifikation nach Num-
mer 4.1.1.1 dieser Verwaltungsvorschrift vorweist. 
In diesem Fall kann beim Regierungspräsidium 
Stuttgart ein schriftlicher Antrag auf Anpassung des 
Fördersatzes auf bis zu 60 000 Euro eingereicht wer-
den. Nummer 9.1.1 Satz 3 gilt entsprechend.

9.1.6 Abweichend von Nummer 7.4 der VwV Integra-
tionsmanagement 2017 gelten ab dem 1. Januar 
2023 die Regelungen nach Nummer 8 dieser Ver-
waltungsvorschrift unabhängig von der bisherigen 
Förderdauer. Zwischenverwendungsnachweise für 
die Jahre 2023 und 2024 sind spätestens drei Monate 
nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres vorzu-
legen. 

9.1.7 Abweichend von Nummer 4 der VwV Integrations-
management 2017 gelten ab dem Tag nach Veröf-
fentlichung dieser Verwaltungsvorschrift die Rege-
lungen nach Nummer 4.1 dieser Verwaltungsvor-
schrift unabhängig von der bisherigen Förderdauer. 
Die Nummern 4.1.1.4 und 4.1.2.2 dieser Verwal-
tungsvorschrift finden im Übergangszeitraum in-
soweit keine Anwendung, dass die Nachweise un-
mittelbar gegenüber der Bewilligungsstelle zu er-
bringen sind. 

9.1.8 Bis zum Ablauf des 60-monatigen Bewilligungszeit-
raums nach Nummer 8 der VwV Integrationsma-
nagement 2017 beträgt der Zuschuss bei Personen 
mit einer Qualifikation nach Nummer 4.1.1.1 dieser 
Verwaltungsvorschrift 64 000 Euro und bei Perso-
nen mit einer Qualifikation nach Nummer 4.1.1.2 
dieser Verwaltungsvorschrift 51 000 Euro. Bis zum 
Ablauf der Anschlussbewilligung nach Nummer 9 
der VwV Integrationsmanagement 2017 beträgt  
der Zuschuss bei Personen mit einer Qualifikation 
nach Nummer 4.1.1.1 dieser Verwaltungsvorschrift 
60 000 Euro und bei Personen mit einer Qualifika-
tion nach Nummer 4.1.1.2 dieser Verwaltungsvor-
schrift 47 000 Euro.


